
Amt Itzstedt
Der Ausschussvorsitzende

Einladung
Sitzung des Bau- und Planungsausschusses des Amtsausschusses des Amtes 

Itzstedt

Sitzungstermin: Donnerstag, 07.03.2024, 19:30 Uhr

Raum, Ort: Amtsverwaltungsgebäude - Sitzungssaal, Segeberger Straße 41, 23845 
Itzstedt

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Beschlüsse zur Tagesordnung

3. Mitteilung des Ausschussvorsitzenden und der Verwaltung

4. Niederschrift über die Sitzung vom 09.11.2023

4.1. Entscheidung über eventuelle Einwendungen

4.2. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse

5. Bericht und Fragen der Mandatsträger

6. Einwohnerfragestunde -Teil I-

7. Sachstand zur Umwidmung der Waldfläche hinter der Amtsverwaltung

8. Beratung und Beschlussfasung zum Ergänzungsbau für das 
Verwaltungsgebäude

AA/2024/0379

9. Bau einer Unterkunft für Geflüchtete in der Gemeinde Tangstedt
hier: Zustimmung zu einer konventionellen Modulbauweise und 
Erweiterung der Auftragsermächtigung

AA/2024/0384

10. Einwohnerfragestunde -Teil II-

Itzstedt, 26. Feb. 2024

Gez. Christoph Ginko



AMT ITZSTEDT
Der Amtsdirektor

Sitzungsvorlage
AA/2024/0379

Datum: 15.02.2024
Status: öffentlich
Abteilung: Finanzen
Sachbearbeiter/in: Manuel Plöger
Aktenzeichen: II

Amtsausschuss des Amtes Itzstedt
Beratung und Beschlussfasung zum Ergänzungsbau für das 
Verwaltungsgebäude

Sitzungstermin Beratungsfolge Zuständigkeit
07.03.2024 Bau- und Planungsausschuss des Amtsausschusses des 

Amtes Itzstedt Vorberatung

28.03.2024 Amtsausschuss des Amtes Itzstedt Entscheidung

Sachverhalt:
In der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 09.11.2023 bestand Einvernehmen, 
dass von der Verwaltung eine aktuelle Bedarfsermittlung vorgelegt werden soll.

1. Vorüberlegungen
Da Beschäftigte des Fachbereichs „Bau und Planung“ überwiegend in den Containerbüros 
untergebracht sind, wurde seitens der Verwaltung bei dem folgenden Raumkonzept 
berücksichtigt, diesen Fachbereich im Ergänzungsbau unterzubringen.
Da die verbleibenden Fachbereiche in den bisherigen Gebäudeteilen verbleiben, werden 
notwendige Bürowechsel erheblich reduziert.
Um die verbleibenden Fachbereiche in gemeinsamen Einheiten im Bestandsgebäude 
unterzubringen, ist weiter vorgesehen, neue Räume im Ergänzungsbau für das Team IT zu 
schaffen.

2. Bestandsgebäude
Die künftige Nutzung des Bestandsgebäudes kann den anliegenden Übersichten 
entnommen werden.
Im Erdgeschoss hat der publikumsintensive Fachbereich „Bürgerservice“ seine Büros. Der 
Flurbereich bei der Treppe im Altbau wird wieder geöffnet, um einen Wartebereich zu 
erhalten. Zudem können Fotoautomat und Kopierer hier aufgestellt werden.
Ein Büro im 1. Anbau ist als Besprechungsraum vorgesehen und ist darüber hinaus eine 
Raumreserve.
Der Sitzungssaal bleibt bestehen und kann durch eine Verlagerung des Trauzimmers in den 
Ergänzungsbau besser genutzt werden.
Im 1. Obergeschoss können die Fachbereiche „Zentrale Dienste“ und „Finanzen“ 
untergebracht werden. Auch auf dieser Etage ist ein Büro im 1. Anbau als 
Besprechungsraum vorgesehen und ist Teil einer Raumreserve.
Im Dachgeschoss könnte der Amtsdirektor nebst Team „Gremienbetreuung“ Büros erhalten 
und ein Bürgermeisterzimmer eingerichtet werden. Zudem befinden sich die Personalküche 
und ein Personal-Aufenthaltsraum in dieser Etage.

Zur langfristigen Nutzbarmachung müsste eine im Jahr 2020 erteilte Baugenehmigung neu 
beantragt und umgesetzt werden, um Gauben in diesem Bereich einzubauen und einen 
Ausbau des Fahrstuhls vorzunehmen.
Bereits bei dem im Jahr 2019/2020 angedachten Ausbau des Dachgeschosses bestand 
Einvernehmen, dass ein überfälliger Ausbau des Fahrstuhls notwendig sei (siehe Beschluss 
Amtsausschuss vom 20.06.2019).
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3. Sanierungsmaßnahmen Bestandsgebäude
Das Bestandsgebäude besteht aus den Gebäudeteilen Altbau (1970), 1. Anbau (2002) und 
2. Anbau (2008).
Grundsätzlich müssen im gesamten Komplex in mehreren Büros Malerarbeiten durchgeführt 
bzw. Teppichböden erneuert werden. Diese Arbeiten sollten jedoch über mehrere Jahre als 
stetige Unterhaltungsmaßnahmen umgesetzt werden.

Weitere Sanierungsmaßnahmen sind weder im 1. Anbau noch im 2. Anbau notwendig.
Im Altbau sind bereits in den Jahren 1991 (Westseite) und 2002 (Ostseite) neue Fenster 
eingebaut worden. Darüber hinaus wurde im Jahr 2010 eine Fassadendämmung 
vorgenommen.
Als notwendige Sanierungsmaßnahme im Altbau wurde lediglich eine Erneuerung der 
sanitären Einrichtung ausgemacht.
Wie unter Zi. 2 ausgeführt, bestehen als weitere Erneuerungsmaßnahmen der Einbau von 
Gauben sowie ein Ausbau des Fahrstuhls.

4. Containeranlage
Die Beschäftigten des Fachbereichs „Bau und Planung“ sind zurzeit in 3 Bereichen 
untergebracht. Neben einem Büro im Erdgeschoss des Altbaus, werden Räumlichkeiten im 
2. Anbau genutzt. 11 Arbeitsplätze befinden sich in der Containeranlage, für die keine 
dauerhafte Baugenehmigung besteht. Die unteren Container haben eine Genehmigung bis 
19.02.2026, die bisher noch nicht verlängert worden ist.
Die Baugenehmigung der oberen Container wurde im Juni 2023 um 2 Jahre verlängert. Und 
läuft am 19.06.2025 aus.
Nach Rücksprache mit dem seinerzeitigen Architekten, könnte eine weitere Verlängerung 
möglich sein, wenn eine konkrete Planung für eine Erweiterung beschlossen worden ist.

5. Erweiterungsbau

Für einen Erweiterungsbau besteht nach den unter Zi. 1 getätigten Ausführungen ein 
Raumbedarf für folgende Räumlichkeiten:

20 Doppelbüros
Trauzimmer
EDV/Serverraum
Technik/Hausanschlussraum
Kopierraum je Etage
Materialraum je Etage
Pantry/Aufenthaltsraum
Damen-WC Mitarbeiter je Etage
Herren-WC Mitarbeiter je Etage
Putzmittelraum je Etage
Beh.-WC Unisex Gäste
Reinigungs- und Abstellraumfür Fußbedeckungsarbeitsutensilien(Gummistiefelraum)Archiv
Beschlussvorschlag:
Es wird ein Architekturbüro mit der Erstellung eines Bauentwurfs für einen Erweiterungsbau 
nach dem unter Zi. 5 aufgeführten Raumbedarf für die Leistungsphasen 1-3 HOAI 
beauftragt.

Anlagen:
Raumkonzept Bestandsgebäude
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AMT ITZSTEDT
Der Amtsdirektor

Sitzungsvorlage
AA/2024/0384

Datum: 20.02.2024
Status: öffentlich
Abteilung: Bürgerservice
Sachbearbeiter/in: Carina Knauft
Aktenzeichen: 

Amtsausschuss des Amtes Itzstedt
Bau einer Unterkunft für Geflüchtete in der Gemeinde Tangstedt
hier: Zustimmung zu einer konventionellen Modulbauweise und Erweiterung 
der Auftragsermächtigung

Sitzungstermin Beratungsfolge Zuständigkeit
07.03.2024 Bau- und Planungsausschuss des Amtsausschusses des 

Amtes Itzstedt Vorberatung

28.03.2024 Amtsausschuss des Amtes Itzstedt Entscheidung

Sachverhalt:
In seiner Sitzung vom 14.12.2023 hat der Amtsausschuss den Bau einer Unterkunft für 
Geflüchtete in der Gemeinde Tangstedt in Containerbauweise beschlossen und dem 
Amtsdirektor zur Auftragsvergabe bis zu einer Summe bis zu 750.000,00 € ermächtigt.  

In Folge dieses Beschlusses hat sich die Amtsverwaltung mit der Errichtung der Unterkunft 
befasst und die Architektenleistung ausgeschrieben.
 
Aufgrund der sehr angespannten Lage bei der Unterbringung zum Jahresende wurde bei der 
ursprünglichen Planung durch die Amtsverwaltung insbesondere auf die zeitnahe 
Verfügbarmachung des Wohnraumes geachtet.
 
Durch verschiedene Faktoren konnte die Unterbringung in der Gemeinde Tangstedt 
gewährleistet werden. Die Liegenschaftsbetreuung konnte unter anderem zusätzlichen 
Wohnraum in der Gemeinde Tangstedt anmieten und durch Wegzug von einigen 
anerkannten Geflüchteten stand Wohnraum wieder zur Verfügung. Hinzu kommt, dass die 
Zuweisungszahlen im Winterhalbjahr geringer sind als im Sommerhalbjahr. Nach Aussage 
des Landes Schleswig-Holstein ist jedoch von gleichbleibend hohen Zugangszahlen 
auszugehen. Der Bedarf an zusätzlichen Unterkünften in der Gemeinde Tangstedt besteht 
weiterhin. 
 
Bei der Planung der Containerlösung hat die Amtsverwaltung zusätzliche Aspekte wie 
Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit bei der Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten 
berücksichtigen können. Neben den steigenden Anschaffungskosten für Container müssen 
ebenfalls die Bewirtschaftungskosten berücksichtigt werden.
 
Nach Prüfung der verschiedenen Möglichkeiten wäre für eine Containerlösung ausschließlich 
eine Beheizung über Strom möglich. Aufgrund der geringen Dämmung der Container wäre 
bei einer Heizperiode von Oktober bis April mit Heizkosten von überschlägig 50.000 Euro pro 
Jahr, also circa 90 Euro im Monat je Platz, zu rechnen.

Ursprünglich sollte in 16 Doppelcontainern sowie zwei Technikcontainern Platz für die 
Unterbringung von bis zu 48 Personen geschaffen werden.
 
Nach Abstimmung mit dem beauftragten Architekten und ersten Vergleichsberechnungen 
möchte die Amtsverwaltung vorbehaltlich der Zustimmung des Amtsausschusses anstelle 
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einer Containerlösung Unterkünfte in konventioneller Modulbauweise (Holzrahmenbau) auf 
dem zur Verfügung gestellten Grundstück der Gemeinde Tangstedt errichten.

Bei einer konventionellen Modulbauweise (Holzrahmenbau) ist eine Wärmeversorgung über 
Wärmepumpen und Fußbodenheizung möglich. Diese sind nicht nur relativ kostengünstig im 
Stromverbrauch, sondern aufgrund der Nachhaltigkeit und des geringeren 
Wartungsaufwands auch langfristig nutzbar.

Durch einen geringeren Bedarf an Energie ist zudem ein weniger leistungsstarker Anschluss 
an das Stromnetz notwendig, sodass bei der konventionellen Modulbauweise 
(Holzrahmenbau) geringere Anschlusskosten entstehen. 
 
Vorgesehen ist die Errichtung von zwei Gebäuden mit jeweils vier Wohneinheiten sowie 
Waschküchen und einem Technikraum. Jede Wohneinheit bietet Platz für vier Personen, 
sodass durch die beiden Gebäude insgesamt 32 Unterbringungsmöglichkeiten entstehen.

Sofern sich keine neuen Flüchtlingsströme ergeben, sollte die geplante 
Unterbringungskapazität in der Gemeinde Tangstedt für bis zu zwei Jahre ausreichen. Sollte 
zu einem späteren Zeitpunkt ein zusätzlicher Bedarf an Unterkünften entstehen, besteht die 
Möglichkeit, im vorderen Bereich der durch die Gemeinde Tangstedt zur Verfügung 
gestellten Fläche eine dritte Wohneinheit zu errichten.

Um die Wirtschaftlichkeit der Baumaßnahmen vergleichen zu können, werden aufgrund der 
unterschiedlichen Nutzungsdauer und Unterbringungskapazität die Anschaffungs- bzw. 
Baukosten auf die Kosten je Platz und Nutzungsjahr heruntergebrochen. Die Lebensdauer 
der Container betrüge fünf bis zehn Jahre, ein Bau in konventioneller Modulbauweise 
(Holzrahmenbau) kann circa 30 Jahre genutzt werden. Bei der Containerbauweise mit 48 
Plätzen wird mit der bisherigen Kostenplanung von 750.000 € gerechnet, obwohl diese durch 
die nachfragebedingten Preissteigerungen nicht mehr zu halten wären. Für die 
konventioneller Modulbauweise mit 32 Plätzen werden Kosten von 850.000 € veranschlagt. 
Somit ergeben sich für die Containerbauweise Anschaffungskosten von 1.563 € je Platz und 
Nutzungsjahr und für die konventioneller Modulbauweise Baukosten von 885 € je Platz und 
Nutzungsjahr.

Durch eine Änderung der Planungen von der Containerbauweise zu einem konventionellen 
Modulbau in Holzrahmenbauweise könnte das Amt Itzstedt zu annähernd ähnlichen Kosten 
einen langfristigeren Wert für das Amt schaffen, einen nachhaltigen, 
klimaschonenden Umgang mit den genutzten Ressourcen pflegen und im laufenden Betrieb 
Steuergelder und Energie einsparen. Weiterhin kommt damit das Amt Itzstedt der 
Vorbildfunktion in Bezug auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit nach.  

Durch den Wechsel hin zur konventionellen Modulbauweise wird durch den beauftragten 
Architekten mit zusätzlichen Kosten von 100.000 € gerechnet. Es bleibt bei einer Förderung 
von bis zu 400.000 € aufgrund der Richtlinie über die Herrichtung von Wohnraum und 
Unterkünften für Geflüchtete des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport 
des Landes Schleswig-Holstein. Ein Antrag auf Förderung wurde bereits gestellt. 

Die zusätzlichen Kosten können aus vorhandenen Mitteln finanziert werden, sodass es 
keiner Erhöhung der Amtsumlage bedarf. 

Vorbehaltlich eventueller Änderungen in der weiteren Planung ist vorgesehen, die Gebäude 
wie folgt zu errichten: 
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Beschlussvorschlag:
1. Der Bau- und Planungsausschuss empfiehlt, der Amtsausschuss beschließt die Errichtung 
einer Unterkunft für Geflüchtete in konventioneller Modulbauweise (Holzrahmenbau) auf der 
durch die Gemeinde Tangstedt zur Verfügung gestellten Fläche. 
2. Der Amtsdirektor wird ermächtigt, die Aufträge bis zu einer Höhe von 850.000 € jeweils an 
den*die wirtschaftlichste*n Bieter*in zu erteilen. Hierüber ist dem Amtsausschuss 
entsprechend zu berichten. 

Finanzielle Auswirkungen:
x Haushaltsmittel stehen zur Verfügung

Nachfinanzierung erforderlich

Keine Haushaltsmittel vorhanden

Fördermittel
x Fördermittel geprüft

x Fördermitteltopf vorhanden

x Antragstellung möglich?
Ja x Nein 

Anlagen:
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